
Wiedereröffnung Jugendraum Oberbaldingen

Jugendraum 
Oberbaldingen

Stadtjugendpflege

OrtschaftsratDorfjugend

Ehrenamtlich engagierter 
Jugendraumbeauftragte/r 
(mind. 18 Jahre)

Bekommt eine Bestellungsurkunde

Verantwortlich für Durchsetzung der 
Hausordnung (hat das Hausrecht!)

Selbstständige Pflege des 
Jugendraums

Jugendhausbeauftragte/r

Regelmäßige Kontrollen vor Ort 

Ansprechpartner/in f. jgdl. 
Jugendraumbeauftragte/r 

Hat Jugendraum ganzheitlich 
im Blick

Steht im regelmäßigen Austausch mit 
beiden Ansprechpartner/innen

Ansprechpartner für alle Belange

Kümmert sich ums „Rechtliche“
(Bestellungsurkunde;…)

Kriterien zur Wiedereröffnung:
- Ortschaftsrat muss grundsätzlich über eine   

Wiedereröffnung entscheiden
Wenn ja:
- Triangel muss gebildet werden 

(freiwillige müssen gefunden werden)
- Raum muss partizipativ renoviert werden

(unter Beteiligung der Jugendlichen)
- Zielgruppe muss definiert werden

(Alter von bis)
- Hausordnung muss partizipativ angepasst werden
- Ortschaftsrat muss Hausordnung und inhaltlicher 

Ausgestaltung zustimmen


